Satzung iiber die Abfallwirtschaft in der Hanse- und Universi-
tatsstadt Rostock (Abfallsatzung - AbfS)

in der Fassung vom 3. Dezember 2025

Diese Lesefassung berucksichtigt die

a) Satzung iiber die Abfallwirtschaft der Hanse- und Universitatsstadt Rostock (Abfallsatzung
- AbfS) vom 12. Dezember 2019, veroffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock Nr. 25 vom 18. Dezember 2019;

b) Erste Satzung zur Anderung der Satzung liber die Abfallwirtschaft in der Hanse- und Univer-
sitatsstadt Rostock (Abfallsatzung - AbfS) vom 16. Dezember 2022, veroffentlicht im INTER-
NET unter der Adresse www.rostock.de/Bekanntmachungen am 25. Dezember 2022;

c) Zweite Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Abfallwirtschaft in der Hanse- und Uni-
versitatsstadt Rostock (Abfallsatzung - AbfS) vom 18. Juli 2023, veroffentlicht im INTERNET
unter der Adresse www.rostock.de/Bekanntmachungen am 21. Juli 2023;

d) Dritte Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Abfallwirtschaft der Hanse- und Univer-
sitatsstadt Rostock (Abfallsatzung AbfS) vom 14. Dezember 2023, veroffentlicht im INTERNET
unter der Adresse www.rostock.de/Bekanntmachungen am 20. Dezember 2023;

e) Vierte Satzung zur Anderung der Satzung liber die Abfallwirtschaft in der Hanse- und Uni-
versitatsstadt Rostock (Abfallsatzung - AbfS) vom 28. November 2024, veréffentlicht im IN-
TERNET unter der Adresse www.rostock.de/Bekanntmachungen am 4. Dezember 2024;

f) Flnfte Satzung zur Anderung der Satzung lber die Abfallwirtschaft in der Hanse- und Uni-
versitatsstadt Rostock (Abfallsatzung - AbfS) vom 3. Dezember 2025, veroffentlicht im IN-
TERNET unter der Adresse www.rostock.de/Bekanntmachungen am 22. Dezember 2025.
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Abkiirzungsverzeichnis
Stadt Hanse- und Universitatsstadt Rostock

AbfWG M-V Abfallwirtschaftsgesetz Mecklenburg-Vorpommern

AVV Abfallverzeichnis-Verordnung

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz

GewAbfV Gewerbeabfallverordnung

KV M-V Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
AbfWG M-V Abfallwirtschaftsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
GewAbfV Gewerbeabfallverordnung

PflanzAbfLVO Pflanzenabfalllandesverordnung Mecklenburg-Vorpommern

ElektroG Elektro- und Elektronikgerategesetz

ORS 7 01 mit fiinfter Anderung.DOCX -31- S. 2/22
Aufnahme in die ORS am 1. Januar 2026


http://172.20.84.28/sixcms/media.php/rostock_01.a.1059.de/datei/7%2001%20%20a1%20mit%20f%C3%BCnfter%20Aenderung.pdf?backend_call=true
http://172.20.84.28/sixcms/media.php/rostock_01.a.1059.de/datei/7%2001%20%20a2%20mit%20f%C3%BCnfter%20Aenderung%20.pdf?backend_call=true
http://172.20.84.28/sixcms/media.php/rostock_01.a.1059.de/datei/7%2001%20%20a2%20mit%20f%C3%BCnfter%20Aenderung%20.pdf?backend_call=true

§1 Grundsatze der Abfallbewirtschaftung

(1) Die Hanse- und Universitatsstadt Rostock, im Folgenden Stadt genannt, ist als 6ffentlich-
rechtliche Entsorgungstragerin nach MaRgabe der geltenden Rechtsvorschriften und dieser
Satzung fiir die Erfassung, den Transport und die weitere Entsorgung der in ihrem Gebiet an-
gefallenen und liberlassenen Abfalle verantwortlich. Sie erfiillt damit eine Pflichtaufgabe im
eigenen Wirkungskreis.

(2) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung als offentliche Einrichtung. Sie bedient sich zur
Erfiillung dieser Pflicht zuverlassiger und sachkundiger Dritter (Drittbeauftragte). Die Aufga-
benerfillung orientiert sich am Stand der Technik sowie an den von Bund und Land vorgege-
benen Rahmenbedingungen der Abfallwirtschaft.

§ 2 Abfallvermeidung

(1) Jede Person soll die Menge der Abfalle so geringhalten, wie es den Umstanden nach mog-
lich und zumutbar ist. Das Gebot zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung umfasst insbe-
sondere folgende Pflichten:

1. Abfalle, deren stoffliche oder energetische Verwertung moglich ist, getrennt zu sammeln,
entsprechend bereitzustellen und zu liberlassen,

2. Problemstoffe in Abfallen zu vermeiden.

(2) Die Stadt hat bei der Abfallvermeidung Vorbildfunktion.

1. Bei der Erfiillung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Planung von BaumaBnahmen und
dem Vergabewesen, soll sie so handeln, dass die Entstehung von Abfallen vermieden und
die Wiederverwendung von Gegenstanden sowie Verwertung von Abfallen gefordert wer-
den. Insbesondere sind hierbei Erzeugnisse zu wahlen, die

a) im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu entsorgungsfreundlicheren
Abfallen fiihren,

b) sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder
Wiederverwertbarkeit auszeichnen,

c) aus Reststoffen oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden sind.

Erzeugnisse, deren Einsatz aufgrund

— ihrer Zusammensetzung (z. B. PVC),
— bestimmter Inhaltstoffe (z. B. FCKW),
— ihrer Herkunft (z. B. Tropenholz)

nicht umweltvertraglich sind oder zur Verstarkung des Treibhauseffektes und damit zur
Veranderung des Weltklimas beitragen, sind von dem offentlichen Beschaffungs- und Auf-
tragswesen und bei Bauvorhaben auszuschlieBen.
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2. In offentlichen Einrichtungen und auf Verkehrsflachen, die im Eigentum der Stadt stehen
(Sondernutzung), sind Speisen und Getrénke nur in wieder verwendbaren oder kompos-
tierbaren Verpackungen und Behaltnissen auszugeben. Soweit die Abwassereinleitung
nicht moglich ist, konnen verwertbare Einwegverpackungen und Behalter verwendet wer-
den. Dies gilt entsprechend fiir kommunale Markte.

3. Die Stadt wirkt auf Gesellschaften und Korperschaften ein, an denen sie beteiligt ist, damit
diese mit Vorbildwirkung die Entstehung von Abfallen vermeiden und die Wiederverwen-
dung von Gegenstanden und die Verwertung fordern.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Grundstiickseigentiimerin und/oder Grundstiickseigentiimer im Sinne dieser Satzung sind
die im Grundbuch eingetragenen Eigentlimerinnen und/oder Eigentiimer oder deren Rechts-
nachfolgerinnen und/oder Rechtsnachfolger. Nach einem Eigentiimerwechsel ist bis zur Ein-
tragung im Grundbuch auch diejenige Eigentiimerin und/oder derjenige Eigentiimer im Sinne
dieser Satzung anzusehen, der den Nutzen aus dem Grundstiick zieht und die Lasten desselben
zu tragen hat.

(2) Ein Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist ohne Riicksicht auf die Grundstiicksbezeich-
nung und auf die Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch - jeder zusammen-
hangende Grundbesitz, der eine selbstandige wirtschaftliche Einheit bildet.

(3) Hausmiill im Sinne dieser Satzung ist Abfall zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen,
der im Rahmen der privaten Lebensfiihrung anfallt, durch die Stadt nicht gesondert zur Ver-
wertung erfasst wird und regelmaRig in den iiblichen Restabfallbehaltern (siehe § 11 Abs. 1 Nr.
1) gesammelt werden kann. Sie werden auch als Restabfdlle bezeichnet. Zu den Anfallstellen
gehoren inshesondere Wohnungen und zugehorige Grundstiicks- und Gebaudeteile sowie an-
dere vergleichbare Anfallorte wie Wohnheime oder Einrichtungen des betreuten Wohnens mit
abgeschlossenen Wohnungen aber auch Orte, an denen die Abfallerzeugerin oder der Abfall-
erzeuger nur voriibergehend einen privaten Haushalt fiihrt wie z. B. in Ferienwohnungen oder
Ferienhausern, auf Erholungsgrundstiicken, Campingplatzen oder Kleingarten.

(4) Geschaftsmiill im Sinne dieser Satzung ist Abfall zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-
bereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus gewerblichen und industriellen Ein-
richtungen, der keiner vorrangigen Verwertung nach MalRgabe der Gewerbeabfallverordnung
zugefiihrt werden kann und der Restabfallen aus privaten Haushaltungen aufgrund seiner Be-
schaffenheit oder Zusammensetzung ahnlich ist. Zu den Anfallstellen gehoren insbesondere
Handels- und gastronomische Einrichtungen sowie Schulen, Horte, Kindereinrichtungen, Kran-
kenhauser, alle Praxen und Biiros von freiberuflich Tatigen wie z. B. Ingenieur-, Planungs- und
Architektenbiiros, Arztpraxen, Agenturen sowie offentliche Einrichtungen.

(5) Abfalle zur Verwertung im Sinne dieser Satzung sind Abfalle aus Haushaltungen oder ver-
gleichbaren Anfallsstellen, die durch die Stadt gesondert erfasst und einer Verwertung zuge-
fihrt werden. Dazu gehoren: Alttextilien, Bioabfalle, Garten- und Parkabfalle, Papier, Pappe,
Altglas, Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Sperrmiill und Altgerate.
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(6) Sperrmiill im Sinne dieser Satzung sind feste Abfalle aus Haushaltungen, die wegen ihrer
Sperrigkeit oder Beschaffenheit nicht in die zugelassenen Abfallbehalter passen und getrennt
vom Haus- und Geschaftsmill gesammelt und transportiert werden, wie z. B. Matratzen, Fe-
derbetten, Mobel, Fahrrader, Kinderwagen, Kleinschrott u. a. Haushaltsgegenstande. Nicht zum
Sperrmull gehoren Teile, die fest mit Gebauden oder sonstigen Bauwerken verbunden waren
(z. B. Steine, Ziegel, Tiiren, Holzgebalk und Fenster mit Verglasung), Sanitareinrichtungen, Alt-
gerate, Oltanks bzw. leere Olbehilter, Autowracks, Motorrader, Mopeds und Fahrzeugteile.
Sperrmull ist einer Sortierung zuzufiihren.

(7) Garten- und Parkabfalle sind iiberwiegend pflanzliche Abfalle, die auf gartnerisch genutz-
ten Grundstucken, in offentlichen Parkanlagen und auf Friedhofen sowie als StraRenbegleit-
griin anfallen (z. B. Baum- und Heckenschnitt). Diese Abfalle werden, soweit sie der Stadt {iber-
lassen werden, einer Verwertung zugefuhrt.

(8) Bioabfalle im Sinne dieser Satzung sind biologisch abbaubare organische Abfalle aus
Haushaltungen, soweit sie der Stadt liberlassen werden und einer Verwertung zuzufiihren sind,
insbesondere:

a) Bioabfall-Sammeltiiten aus Papier,

b) pflanzliche Abfalle aus Haushaltungen sowie aus Haus- und Vorgarten wie Rasenschnitt,
Schnittblumen, Wildkrauter, Laub, Balkonpflanzen,

c) Abfalle der Speisezubereitung wie Obst- und Gemiiseschalen, Eierschalen, Kaffeesatz, Tee-
beutel, Backwarenreste, Essenreste, Fisch-, Fleisch- und Wurstreste (haushaltsiibliche Men-
gen),

d) andere kompostierbare Abfalle wie Kiichenpapier, unbehandelte Sage- und Hobelspane.

(9) Gefahrliche Abfalle im Sinne dieser Satzung sind Abfalle aus privaten Haushaltungen, die
wegen ihres Schadstoffgehalts getrennt von den sonstigen Abfallen entsorgt werden.

(10) Papierabfalle zur Verwertung sind Papier, Pappe und Karton, z. B. Zeitungen, Zeitschriften,
Illustrierte, Biicher, Kataloge, Prospekte, Schulhefte, Notizblocke, Schachteln, Kartonagen.
Nicht zum verwertbaren Papier gehoren: Kohle- und Blaupapier, Durchschreibesatze, Papier
mit Kunststoff- oder Metallbeschichtung, Hygienepapier (Papiertaschentiicher, Windeln), ver-
schmutzte oder nasse Papierabfalle.

(11) Altgerate im Sinne dieser Satzung sind Elektro- und Elektronikgerate, die Abfall im Sinne
des § 3 Abs. 1 Satz 1 des KrWG sind, einschlieBlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Ver-
brauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerates
sind (§ 3 Nr. 3 ElektroG).

(12) Batterien im Sinne dieser Satzung sind aus einer nicht wiederaufladbaren Primarzelle o-
der mehreren nicht wiederaufladbaren Primarzellen oder aus wiederaufladbaren Sekundarz-
ellen bestehende Quellen elektrischer Energie sowie entsprechende Batteriearten oder Akku-
mulatoren. Dazu zahlen auch Batterien, die gekapselt sind und in der Hand gehalten werden
konnen, ausgenommen Fahrzeug- und Industriebatterien.

(13) Alttextilien im Sinne dieser Satzung sind nicht verunreinigte Kleidungsstiicke, Decken,
Bettwasche, Handtiicher und andere nicht genannte Textilien sowie Schuhe aus Haushaltun-
gen.
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§ 4 Umfang der Verwertungs- und Beseitigungspflicht

(1) Die Pflicht der Stadt zur Abfallentsorgung umfasst nach MaRgabe des AbfWG M-V die Ver-
wertung und die Beseitigung von Abfallen aus privaten Haushaltungen und aus anderen Her-
kunftsbereichen, die zur Beseitigung uberlassen werden. Abfalle, die nicht verwertet werden,
sind dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft auszuschlieBen und zur Wahrung des Wohls der
Allgemeinheit zu beseitigen.

(2) Die Stadt fiihrt zur Erfiillung ihrer Entsorgungspflicht eine getrennte Entsorgung folgender
Abfalle durch:

1. Haus- und Geschaftsmiill (Holsystem),

2. Sperrmiill aus Haushaltungen (Hol- und Bringsystem),

3. Papier aus Haushaltungen (Hol- und Bringsystem),

4, Garten- und Parkabfalle aus Haushaltungen, (Hol- und Bringsystem),

5. Bioabfalle aus Haushaltungen (Holsystem),

6. Altgerate aus Haushaltungen im Sinne des ElektroG (Hol- und Bringsystem),

7. Gefahrliche Abfalle aus Haushaltungen sowie Kleinmengen dieser Abfalle aus anderen Her-
kunftsbereichen gemaR der nicht abschlieRenden Aufzahlung in Anlage 2 (Bringsystem),

8. Kompostierbare Weihnachtsbaume (Holsystem),

9. Alttextilien aus Haushaltungen (Bringsystem),
10.Metallabfalle aus Haushaltungen (Bringsystem),

11. Batterien im Sinne des Batteriegesetzes (Bringsystem).
Anlage 2 ist Bestandteil der Satzung.

Abfdlle aus der humanmedizinischen und tierarztlichen Versorgung und Forschung (Abfall-
schlussel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03 gemaR der Verordnung liber das Europaische
Abfallverzeichnis) kdnnen nach MaBgabe dieser Satzung zusammen mit Haus- und Geschafts-
mill entsorgt werden. Unzulassig ist es, die in Satz 3 genannten Abfalle aus der humanmedi-
zinischen und tierarztlichen Versorgung und Forschung in Abfallbehalter einzugeben, die zur
getrennten Erfassung von Wertstoffen (z. B. Bio-, Papier oder Verpackungsabfalle) bestimmt
sind. Dariiber hinaus erfolgt auBerhalb der 6ffentlichen Abfallentsorgung die getrennte Erfas-
sung von Verpackungsabfallen (Leichtverpackungen, Papier, Glas).

(3) Von der Abfallentsorgung sind ausgeschlossen:
1. diein § 2 Abs. 2 KrWG genannten Abfalle und Stoffe,

2. Abfalle gemaR § 20 Abs. 3 KrWG, fiir die unter anderem Riicknahme- und Riickgabepflichten
aufgrund einer Rechtsverordnung bestehen,
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3. die in der Ausschlussliste (Anlage 1) aufgefiihrten Abfélle, sofern nach MaRgabe dieser Sat-
zung nicht abweichend geregelt,

4. Flussigkeiten, Bauabfalle, Altreifen, Fahrzeugwracks und Fahrzeugteile,

5. gewerbliche Siedlungsabfalle die verwertet werden.
Die Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung.

(4) MaBnahmen der Abfallentsorgung sind

1. das Sammeln und Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme, Befordern, Lagern und Behan-
deln von Abfallen entsprechend Abs. 2;

2. die Uberwachung und Kontrolle einer ordnungsgemaRen Abfalliiberlassung auf den Grund-
stiicken, die an die Abfallentsorgung der Stadt angeschlossen sind sowie die Uberwachung
und Kontrolle der ordnungsgemaRen und schadlosen Eigenverwertung von Abfallen;

3. das Einsammeln und Entsorgen verbotswidrig abgelagerter Abfalle von den der Allgemein-
heit zuganglichen Grundstiicken, wenn die Verursacherin oder der Verursacher nicht haft-
bar gemacht werden kann und ein Dritter nicht eintreten muss.

(5) Die Stadt hat Abfalle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihres Schadstoffgehalts zur
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bediirfen, getrennt von
den sonstigen Abfallen einzusammeln, zu befordern, zu behandeln, zu lagern oder abzulagern.

(6) Abfalle nach Abs. 3 sind von der Besitzerin oder dem Besitzer gemeinwohlvertraglich zu
entsorgen; dies bedeutet, dass Abfalle auf dem Grundstiick nicht gelagert, abgelagert, vergra-
ben, verbrannt oder in anderer Weise nicht Gemeinwohl vertraglich entsorgt werden diirfen.

§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Die Eigentiimerin und/oder der Eigentiimer eines Grundstiicks sind/ist berechtigt, das
Grundstiick im Rahmen der Satzung an die offentliche Abfallentsorgung anschlieBen zu lassen
(Anschlussrecht); libt ein anderer als die Eigentiimerin und/oder der Eigentiimer die tatsachli-
che Herrschaft liber das Grundstiick in der Weise aus, dass er die Eigentiimerin und/oder den
Eigentiimer von der Einwirkung auf das Grundstiick wirtschaftlich ausschlieBen kann, so tritt
dieser an Stelle der Eigentiimerin und/oder des Eigentiimers. Satz 1 findet auch Anwendung,
soweit Grundstiicke mit Wochenendhausern, Ferienhausern und -wohnungen, Lauben zu Wohn-
zwecken bebaut sind.

(2) Die Anschlussberechtigten sowie die Personen, die Abfalle besitzen bzw. erzeugen, haben im
Rahmen Benutzungsordnung der Recyclinghofe in der Hanse- und Universitatsstadt Rostock das
Recht, fiir die auf dem Grundstiick oder sonst bei ihnen anfallenden Abfalle nach § 4 Abs. 2 die
Einrichtungen der 6ffentlichen Abfallentsorgung in Anspruch zu nehmen (Benutzungsrecht). Die
unter § 3 Abs. 5 bis 13 genannten Abfalle sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt
zu sammeln und zu tberlassen.
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(3) Soweit bestimmte Abfalle aufgrund ihrer Art und Menge vom Einsammeln und Beférdern
ausgeschlossen sind, erstreckt sich das Anschluss- und Benutzungsrecht darauf, die Abfalle
nach MaBgabe dieser Satzung in einer Abfallentsorgungsanlage behandeln, lagern und abla-
gern zu lassen bzw. einer Verwertungsanlage anzudienen. Auf Verlangen der Stadt ist liber die
Behandlung solcher Abfalle ein Nachweis zu erbringen.

§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Eigentiimerin und/oder der Eigentiimer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstii-
ckes sind/ist verpflichtet, das Grundstiick an die o6ffentliche Abfallentsorgung anzuschlieBen,
wenn das Grundstiick von privaten Haushaltungen fiir Wohnzwecke genutzt wird (Anschluss-
zwang). Die Eigentiimerin und/oder der Eigentiimer eines Grundstiicks und jede andere Ab-
fallbesitzerin und/oder jeder andere Abfallbesitzer (z. B. Mieterin und/oder Mieter, Pachterin
und/oder Pachter) sind/ist verpflichtet, die auf ihrem und/oder seinem Grundstiick oder sonst
beiihr und/oder ihm anfallenden Abfalle aus privaten Haushaltungen im Rahmen der Satzung
den Einrichtungen der offentlichen Abfallentsorgung zu tiberlassen und entsprechend ihrer
Zweckbestimmung zu benutzen (Benutzungszwang).

(2) Die Eigentiimerin und/oder der Eigentiimer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstii-
ckes oder jede andere Abfallbesitzerin und/oder jeder andere Abfallbesitzer auf dem Grund-
stuck, das nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. fur gewerbliche, industrielle oder
freiberufliche Zwecke genutzt wird, haben/hat gleichermalen die Verpflichtung nach Abs. 1,
soweit auf dem Grundstiick Abfalle zur Beseitigung im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG anfal-
len. Sie haben nach & 7 Absatz 2 GewAbfV insbesondere fiir gewerbliche Siedlungsabfalle im
Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV, die nicht verwertet werden, eine Pflichtrestmiilltonne fiir Ge-
schaftsmull nach MaRRgaben des § 12 Abs. 3 zu nutzen.

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und 2 besteht auch fiir Grundstiicke, die
gewerblich und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (ge-
mischt genutzte Grundstiicke). Die Erzeugerin oder der Erzeuger von Geschaftsmiill kann in
Bezug auf ihre oder seine Abfalle das Anschlussrecht nach & 5 Abs. 1 selbst wahrnehmen, so-
weit und solange die Eigentiimerin und/oder der Eigentiimer des Grundstiicks und die Stadt
keine Einwande geltend machen. Die Grundstiickseigentiimerin oder der Grundstiickseigentii-
mer wird von ihren oder seinen Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihr oder
ihm andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind.

(4) Der Anschluss- und Benutzerzwang gilt gleichfalls fiir Besitzerinnen und Besitzer, Betrei-
berinnen und Betreiber und Nutzerinnen und Nutzer von Markt- und Verkaufsstanden, Imbiss-
standen und ahnlichen Einrichtungen sowie fiir die Veranstalter von Markten, Festen und an-
deren Veranstaltungen, wenn dort liberlassungspflichtige Abfalle anfallen.

(5) Die Entsorgung von auf Seeschiffen anfallenden Abfallen ist in der Hafennutzungsordnung
der Hanse- und Universitatsstadt Rostock geregelt. Werftschiffe, Fischereifahrzeuge, Wasser-
sportfahrzeuge sowie Schiffe mit langfristig zugeteiltem Liegeplatz unterliegen im Rahmen der
allgemeinen Anbindung der entsprechend zugeordneten Schiffsliegeplatze dem Anschluss-
zwang an die offentliche Abfallentsorgung.
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§7 Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Uberlassungspflicht fiir Abfalle aus Haushaltungen gilt nur, soweit iiberlassungspflich-
tige Abfalle anfallen, d. h. sie gilt insbesondere nicht fur Abfalle die

1. auf dem anschlusspflichtigen Grundstiick ordnungsgemal® und schadlos selbst verwertet
werden (Eigenkompostierung),

2. in § 17 Abs. 2 Nr. 2 - 4 KrWG genannt werden,

3. in § 17 Abs. 2 Nr. 1 KrWG genannt werden, es sei denn, die Stadt wirkt an einer nach § 25 Abs.
2 Nr. 4 KrWG verordneten Riicknahme mit,

4, in der Ausschlussliste (Anlage 1) aufgefiihrt sind (§ 20 Abs. 3 KrWG).

(2) Bei Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen gilt die Uberlassungspflicht nicht fiir
1. Abfalle, die verwertet werden,

2. Abfalle, die die Erzeugerin oder der Erzeuger oder die Besitzerin oder der Besitzer in eige-
nen Anlagen beseitigt oder durch einen sach- und fachkundigen beauftragten Dritten be-
seitigen lasst, soweit nicht liberwiegende 6ffentliche Interessen eine Uberlassung erfordern
(§ 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG). Die Ubertragung an einen Dritten bedarf der Zustimmung durch
die Stadt. Die Stadt kann den Nachweis dariiber verlangen, dass bei Abfallen aus anderen
Herkunftsbereichen eine Verwertung durch die Erzeugerin oder den Erzeuger oder die Be-
sitzerin oder den Besitzer bzw. Dritte nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist.

3. Abfalle, die von der Stadt gemal & 20 Abs. 3 KrWWG von der Entsorgung ausgeschlossen wor-
den sind (Anlage 1).

(3) Die Stadt kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang
befreien, wenn der Anschluss an die 6ffentliche Abfallentsorgung fiir die Pflichtige und/oder
den Pflichtigen zu einer unzumutbaren Harte fiihren wiirde und eine ordnungsgemale Entsor-
gung im Sinne des KrWG gewahrleistet und nachgewiesen sowie das offentliche Interesse nicht
beeintrachtigt wird.

(4) Die Anschlusspflichtigen konnen auf Antrag bei der Stadt fiir einen zusammenhangenden
begrenzten Zeitraum ab 12 Wochen vom Anschluss- und Benutzungszwang befreit werden,
wenn fur

1. das Wohngrundstiick zwar Personen bei der Meldebehorde gemeldet sind, es jedoch zeit-
weilig unbewohnt und unbenutzt ist,

2. gewerblich genutzte Grundstiicke wegen zeitweiliger Nichtnutzung kein Abfall anfallt.
(5) Kraftfahrzeuge oder Anhanger ohne giiltige amtliche Kennzeichen und Fahrzeugteile, die

gemaR § 20 Abs. 4 KrWG als Abfall gelten, werden, wenn die Entsorgung nicht durch die Halterin
oder den Halter erfolgt, durch die Stadt auf Kosten der Halterin oder des Halters entsorgt.
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§ 8 Abfallberatung und Offentlichkeitsarbeit

Die Stadt berat iiber Moglichkeiten der Abfallvermeidung, der Abfallverminderung, der Weiter-
verwendung von Gegenstanden, der Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung sowie uber
die Verwendung umweltfreundlicher langlebiger Produkte und erteilt Auskiinfte zu geeigneten
Abfallbeseitigungs- und Abfallverwertungsanlagen. Die Stadt filhrt eine gezielte Offentlich-
keitsarbeit durch.

§9 Anmelde-, Mitteilungs- und Duldungspflichten

(1) An- und Abmeldungen sowie Antrage auf Veranderung der Anzahl der Abfallbehalter, des
Behaltervolumens oder der Entsorgungszyklen einschlieflich der Anzeige der Eigenkompos-
tierung haben durch die Anschlusspflichtigen in Textform bei der Stadt, vertreten durch das
Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz, zu erfolgen. Dem Antrag ist, soweit der Antragsteller nicht
Eigentimer des Grundstucks ist, ein entsprechender Nachweis beizufligen, dass der Antrags-
steller berechtigt ist, die beantragten Anderungen fiir das Grundstiick vorzunehmen (z. B. Voll-
macht). Die Bearbeitungs- und Realisierungsfristen gemaR § 22 sind zu beachten. Innerhalb
eines Kalenderjahres ist ein Wechsel zwischen Eigenkompostierung und Nutzung der Biotonne
bzw. umgekehrt nur einmal moglich.

(2) Bei Wohngrundstiicken ist vom Anschlusspflichtigen die Anzahl der auf dem Grundstiick
wohnenden bzw. gemeldeten Personen (mit Hauptwohnsitz) anzugeben. Anderungen der Per-
sonenzahl sind der Stadt, vertreten durch das Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz, mindestens
einmal jahrlich anzuzeigen.

(3) Bei einem Ubergang des Eigentums am Grundstiick sind/ist sowohl die bisherige Eigentii-
merin und/oder der bisherige Eigentiimer als auch die neue Eigentiimerin und/oder der neue
Eigentimer verpflichtet, den Eigentumswechsel unverziiglich bei der Stadt, vertreten durch
das Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz in Textform anzuzeigen.

(4) Die Erzeugerin oder der Erzeuger und die Besitzerin oder der Besitzer von Abfillen haben
auf Verlangen der Stadt tiber Herkunft, Menge und Zusammensetzung Auskunft zu geben und
die zur Beurteilung einer vorschriftsmaRigen Entsorgung erforderlichen Nachweise und Ana-
lysen vorzulegen. Sie haben uber alle Fragen zur Abfallentsorgung und Gebuhrenberechnung
Auskunft zu erteilen.

(5) Der Anschlusspflichtige hat entsprechend § 19 KrWG das Aufstellen der Abfallbehalter und
das Betreten des Grundstiicks durch die Beauftragten der Stadt zum Zweck des Einsammelns
und zur Uberwachung der Vorschriften dieser Satzung und weiterer abfallrechtlicher Bestim-
mungen zu dulden.

(6) Die zur Durchfiihrung der Abfallentsorgung erhobenen personengebundenen Daten kon-
nen gespeichert und maschinell verarbeitet werden. Diese Daten diirfen nur bei begrindetem
Verdacht eines VerstoRes gegen abfallrechtliche Vorschriften an die fiir die Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zustandigen Behorden tibermittelt werden.

(7) Bei Feststellung einer abweichenden Personenzahl ist die Stadt berechtigt, die entspre-
chenden Veranlagungsdaten auch ohne Anzeige des Anschlusspflichtigen auf Grund der Daten
des Melderegisters zu andern.
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§ 10 Eigentumsiibertragung

(1) Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug in das Eigentum der Stadt liber.
Wird der Abfall durch die Besitzerin oder den Besitzer zu einer hierfiir geeigneten und zuge-
lassenen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt gebracht, geht der Abfall mit der Ubernahme
zur Entsorgung in das Eigentum der Stadt Gber. Im Abfall gefundene Wertgegenstande werden
als Fundsachen im Sinne des biirgerlichen Rechts behandelt.

(2) Haftungsrechtlich verantwortlich sind bis zur Leerung der Abfallbehalter die Anschluss-
pflichtigen fiir die ordnungsgemale Aufstellung der Abfallbehalter. Bis zur Abholung von Ab-
fallen nach & 3 Abs. 6, 7 und 11 ist die Besitzerin oder der Besitzer fiir die ordnungsgemalie
Lagerung der Abfalle verantwortlich.

§ 11 Erfassungssysteme

(1) Die Stadt bestimmt Art, GroBe und Zweck der Erfassungssysteme. Fiir das Einsammeln und
Befordern von Abfallen sind MiillgroBbehalter (MGB), Unterflurbehalter (UFB), Sammelcontai-
ner, Presscontainer und amtlich gekennzeichnete Abfallsacke mit dem jeweils genannten Fas-
sungsvermogen zugelassen:

1. fir Hausmill und Geschaftsmiill
MGB 80 |,
MGB 120 |,
MGB 240 |,
MGB 1.100 L und
Abfallsacke 70 | sowie
UFB 3 m3 und UFB 5 m3;

2. fur Biogut
MGB 120 L und
MGB 240 | (Biotonnen) sowie
UFB 3 m3;

3. flr Papier
MGB 120 |,
MGB 240 |,
MGB 1.100 | sowie
UFB 5 m3;

4, fiir Leichtverpackungen
MGB 120 |,
MGB 240 |,
MGB 1.100 L und
UFB 5 m3 sowie gelbe Sacke;
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5. fir Altglas und Papier
Sammelcontainer groBer als 1.100 ;

6. fiir pflanzliche Abfalle (Laub, Rasenschnitt, Blumen- und Staudenschnitt sowie Wildkrauter)
Laubsacke (120 1);

7. fur groBe Mengen Haus- und Geschaftsmull auf Antrag:
a) Presscontainer 10 m3 oder 20 m3,
b) Container 7 m3.

Fallen in Gewerbebetrieben groBere Mengen von Abfallen an, als die unter Nr. 1 genannten
Behalter aufnehmen, konnen im Einzelfall mit der Stadt, vertreten durch das Amt fir Umwelt-
und Klimaschutz, gesonderte Regelungen zur Abholung getroffen werden.

(2) Die Abfallbehalter fiir die Abfalle nach Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 7 werden von den Drittbe-
auftragten gestellt und gehen nicht in das Eigentum der Anschlusspflichtigen liber. Fiir Unter-
flurbehalter gelten die gesonderten Regelungen des § 11 a.

(3) Neben den Abfallbehaltern sind fiir voriibergehend erhéhte Haus- und Geschaftsmiillmen-
gen nur die von der Stadt zugelassenen Abfallsacke zu benutzen. Fir die Entsorgung von er-
hohtem Laubanfall kann der Laubsack verwendet werden. Die Abfallsacke und Laubsacke kon-
nen bei der Stadt, vertreten durch das Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz, erworben werden.

(4) Auf Antrag kann die Stadt eine ausschlieBliche Nutzung der unter Abs. 3 genannten Abfall-
sacke gestatten, wenn auf einem Grundstiick aus baulichen und anderen erheblichen Griinden
die Aufstellung von festen Abfallbehaltern nicht moglich ist.

§ 11 a Entsorgung der Unterflurbehalter

(1) Die Erfassung von Restabfall, Bioabfall und Papier im Hol-System ist durch Unterflurbehal-
terin denin § 11 Abs. 1 genannten Volumina moglich. Die Vorschriften des § 15 liber die Benut-
zung der Abfallbehalter finden entsprechende Anwendung.

(2) Die Nutzung der Unterflurbehalter setzt die Errichtung eines vollunterflurfahigen Stand-
platzes (Grube, Betonwanne, Sicherheitsplateau etc.) durch die Eigentiimerinnen und Eigentii-
mer des anzuschlieBenden Grundstiicks einschlieBlich der Absicherung sowie die Einholung
der ggf. erforderlichen Erlaubnisse voraus. Der Innenbehalter wird durch den Drittbeauftrag-
ten gestellt. Fiir die bautechnischen Anforderungen sind die Vorgaben des Leitfadens zum Ein-
satz von grundstiicksbezogenen Unterflursystemen fiir die Abfallsammlung in der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock zu beachten.

(3) Eine gemeinsame Nutzung eines Unterflursystems durch mehrere Grundstiicke ist zulassig.
Istim Bebauungsplan die Nutzung des Unterflursystems als Entsorgungsform vorgesehen, sind
die nach § 6 Abs. 1 und 2 Pflichtigen zur Nutzung des Unterflursystems verpflichtet. Gleiches
gilt, wenn ein Unterflursystem fiir mehrere nah beieinanderliegende Grundstiicken auf einem
dieser Grundstiicke oder im offentlichen Raum eingerichtet wird. Die Nutzung von MGB nach
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ist dann ausgeschlossen.
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§ 12 Anzahl und GroRe der Abfallbehalter

(1) Die Anschlusspflichtigen sind dafiir verantwortlich, dass Abfallbehalter in der erforderli-
chen Anzahl und GroRRe vorhanden sind. Sie haben Abfallbehalter mit dem Fassungsvermogen
auszuwabhlen, die zur Aufnahme des auf dem Grundstiick regelmaRig anfallenden Abfalls er-
forderlich sind. Pro Grundstiick und Gewerbe ist mindestens ein zugelassener Abfallbehalter
entsprechend § 11 Abs. 1 Nr. 1im angemessenen Umfang vorzuhalten. Bei der Gestaltung von
Behalterstellplatzen sind die Vorgaben des Leitfadens zur anforderungsgerechten Gestaltung
des Verkehrsraumes fiir die Abfallentsorgung sowie von Behalterstellplatzen in der Hanse-
und Universitatsstadt Rostock zu beachten.

(2) Als Richtwert gilt fiir Hausmiill und Papier aus privaten Haushaltungen ein Volumen von
jeweils 15 [ pro Person und Woche.

(3) Fiir die Abfuhr von Abféllen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen
wird der Behalterbedarf fur Abfalle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohner-
gleichwerten ermittelt. Der Einwohnergleichwert entspricht dem Richtwert gemaR Abs. 2. Die
Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgesetzt:

Unternehmen/Institution je Platz/Beschaf- |  Einwohnergleichwert
tigten/Bett
1. | Krankenhauser, Kliniken u. a. Einrichtungen |je Bett 1
2. | offentliche Verwaltungen, Geldinstitute, Ver- | je 3 Beschaftigte 1

bande, Krankenkassen, Versicherungen, selb-
standig Tatige der freien Berufe, selbststan-
dige Handels-, Industrie- und Versicherungs-

vertreter
3. | Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschaftigten 4
4. | Gaststattenbetriebe, die nur als Schankwirt- | je Beschaftigten 2
schaft konzessioniert sind, Eisdielen
5. | Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1
6. | Lebensmitteleinzel- und GroBhandel je Beschaftigten 2
7. | sonstiger Einzel- und GroRhandel je Beschaftigten 0,5
8. | Industrie, Handwerk und ubrige Gewerbe je Beschaftigten 0,5

Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohnergleichwert
aufgerundet.

(4) Beschaftigte im Sinne des Abs. 3 sind alle in einem Betrieb Tatige (z. B. Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer, mithelfende Familienangehorige,
Auszubildende) einschlieBlich Zeitarbeitskrafte. Beschaftigte, die weniger als die Halfte der
brancheniblichen Arbeitszeit tatig sind, werden bei der Veranlagung zu einem Viertel bertick-
sichtigt.
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(5) Auf Grundstiicken, auf denen Abfalle aus privaten Haushaltungen und Abfalle aus anderen
Herkunftsbereichen anfallen, konnen diese auf Antrag gemeinsam gesammelt werden. Dabei
wird das sich aus Abs. 3 ergebende Behaltervolumen auf das nach Abs. 2 zur Verfligung zu
stellende Behaltervolumen angerechnet.

(6) Abweichend kann auf Antrag, bei nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Verwer-
tungsmoglichkeiten, durch die Anschlusspflichtigen ein geringeres Mindestbehaltervolumen
zugelassen werden. Die Stadt legt aufgrund der vorgelegten Nachweise und ggf. eigenen Er-
mittlungen und Erkenntnissen das zur Gewahrleistung einer ordnungsgemaRen Entsorgung er-
forderliche Behaltervolumen fest.

(7) Die Stadt kann auf Antrag einer gemeinsamen Behalterbestellung und -nutzung fiir be-
nachbarte Grundstiicke, unter Beachtung des Abs. 1 zustimmen. In dem gemeinschaftlich zu
stellenden Antrag ist eine verantwortliche Schuldnerin oder ein verantwortlicher Schuldner
fur die Behaltergebiihr zu benennen. Mehrere Grundstiickseigentiimerinnen und/oder Grund-
stuckseigentiimer konnen fiir Garten- sowie Bioabfalle, die aus Haushaltungen stammen, ei-
nen Kompostplatz gemeinsam betreiben. In der Regel diirfen nicht mehr als acht Haushaltun-
gen angeschlossen sein.

(8) Ist vorherzusehen oder iiber mehrere Leerungen feststellbar, dass der bereitgestellte Ab-
fallbehalter nicht ausreichend ist, haben die Anschlusspflichtigen die Pflicht, umgehend eine
Erhohung der Entsorgung zu beantragen. Falls iiber mehrere Leerungen durch rechtswidrige
Abfallablagerungen neben den Abfallbehalterstandplatzen ein unzureichendes Fassungsver-
mogen festgestellt wird und eine Beantragung eines erhohten Fassungsvermogens oder eines
erhohten Entsorgungszyklus unterblieben ist, hat die Stadt das Recht, eine Erhohung des Fas-
sungsvermogens oder der Entsorgungszyklen anzuordnen.

(9) Die Stadt widerruft eine nach § 9 Abs. 1 genehmigte Reduzierung der Abfallentsorgung,
wenn sich herausstellt, dass das geringere Behaltervolumen oder die verringerte Leerungs-
haufigkeit eine ordnungsgemaRe Entsorgung nicht gewahrleistet.

(10) wird festgestellt, dass fiir eine Eigenkompostierung die notwendigen Voraussetzungen
nicht vorhanden sind oder wird die Eigenkompostierung nicht ordnungsgemall betrieben,
kann die Stadt die Befreiung von der Uberlassungspflicht nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ablehnen oder
widerrufen.

§ 13 Abfuhrtermine und -zyklus

(1) Abfalle konnen grundsatzlich an Werktagen in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr eingesammelt
werden. Besonders zu beriicksichtigen sind Wohn- und ahnlich schutzwiirdige Gebiete mit Ent-
sorgungszeiten von 07:00 bis 20:00 Uhr. In begriindeten Ausnahmefallen kann in diesen genann-
ten Gebieten auch zwischen 06:00 und 07:00 Uhr sowie 20:00 und 22:00 Uhr, ebenso auch an
Sonn- und Feiertagen abgefahren werden. Die Entsorgungstage werden durch die Drittbeauf-
tragten den Anschlusspflichtigen mitgeteilt. Fallt ein planmaRiger Entsorgungstag auf einen ge-
setzlichen Feiertag, konnen die Abfalle auch an einem vorhergehenden oder nachfolgenden Tag
eingesammelt werden. Diese Anderung wird durch die Drittbeauftragten bekannt gemacht.
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(2) Die Entsorgung von Haus- und Geschaftsmiill erfolgt grundsatzlich wochentlich (52 Entlee-
rungen pro Jahr). In begriindeten Fallen kann die Abfallentsorgung auf Antrag der Anschluss-
pflichtigen abweichend davon in Anspruch genommen werden. Eine 14-tagliche Entsorgung
kann bei 1.100-l-, 240-1-, 120-1- und 80-l-Abfallbehaltern erfolgen. Eine 28-tagliche Entsorgung
ist bei 120-1- und 80-l-Abfallbehaltern moglich und eine Entsorgung zweimal in der Woche ist
bei 1.100-1- und 240-1-Abfallbehaltern moglich. Aufgrund einer gesonderten Vereinbarung kann
die Entleerung der Abfallbehalter in begriindeten Fallen auRerhalb des Tourenplans vorge-
nommen werden.

(3) Die Entleerung der Bioabfallbehalter (MGB und Unterflurbehalter) erfolgt in den Monaten
April bis November wochentlich, in den Monaten Dezember bis Marz 14-taglich.

(4) Die Entsorgung der Papierabfalle in Abfallbehaltern erfolgt grundsatzlich 14-taglich. Bei 120-
[- und 240-1-Behaltern fir Papier kann die Stadt auch eine 28-tagliche Entsorgung bestimmen.

(5) Die Abfuhr der Unterflurbehalter fiir Restabfall erfolgt grundsatzlich wochentlich. Die Lee-
rung der Unterflurbehalter fiir Papier erfolgt grundsatzlich 14-taglich. In begriindeten Fallen
kann die Abfallentsorgung auf Antrag der Anschlusspflichtigen abweichend davon in Anspruch
genommen werden.

(6) Wird die Abfallentsorgung infolge hoherer Gewalt, behordlicher Verfiigungen, Betriebssto-
rungen, betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger Arbeiten voriibergehend eingeschrankt,
unterbrochen oder verspatet durchgefiihrt, besteht kein Anspruch auf Gebiuhrenminderung
oder Schadenersatz. Die unterbliebenen MaRnahmen werden so bald wie moglich nachgeholt.

§ 14 Bereitstellung der Abfalle zur Abfuhr und Behalterstellplitze

(1) Die Abfalle sind in den zugelassenen Abfallbehaltern bereitzustellen. Dieses gilt nicht fiir
Abfalle nach § 3 Abs. 6,7, 9 und 11 aus Haushaltungen sowie fiir Abfalle, durch die die Abfall-
behalter beschadigt werden konnen. Abfalle nach § 3 Abs. 6, 7 und 11 sind getrennt von sons-
tigen Abfallen bereitzustellen. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Art des Einsam-
melns und des Beforderns.

(2) Die Bereitstellung und Herrichtung der Abstellflachen fiir Abfallbehalter bzw. die Errich-
tung der Schachte fur die Unterflurbehalter hat auf dem Grund und Boden der jeweiligen Ei-
gentiimerin und/oder des jeweiligen Eigentiimers zu erfolgen. Die Eigentiimerin und/oder der
Eigentiimer haben/hat dafiir zu sorgen, dass die Abfallbehalter allen Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Grundstiickes zuganglich sind und satzungsgemaR benutzt werden konnen.

(3) Die Abfallbehalter sind am Abfuhrtag rechtzeitig - jedoch friihestens am Abend vor dem
Abfuhrtag ab 20.00 Uhr - offentlich zuganglich an der Grundstuicksgrenze zum offentlichen Ver-
kehrsraum bereitzustellen, so dass die Entsorgungsfahrzeuge am Abfuhrtag ab 6:00 Uhr an die
Aufstellplatze heranfahren konnen und das Laden sowie der Abtransport ohne Schwierigkeiten
und Zeitverlust moglich sind. Die Abfallbehalter sind so bereitzustellen, dass Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteilnehmer nicht behindert bzw. gefahrdet werden.
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(4) Von Grundstiicken, die nicht unmittelbar an einer fiir Sammelfahrzeuge befahrbaren StraBe
liegen, mussen Abfallbehalter, amtliche Abfallsacke, Sperrmiill und groRe Altgerate durch die
Anschlusspflichtige oder den Anschlusspflichtigen bis zur nachsten befahrbaren StralRe gebracht
werden. Dies gilt insbesondere fur StraBen und Wege mit weniger als 3,55 m Breite, Sackgassen
und StichstraRen ohne ausreichende Wendemaoglichkeiten.

(5) Nach der Entleerung sind die Abfallbehalter unverziiglich von der 6ffentlichen StraRe zu
entfernen. Die Regelungen der Sondernutzungssatzung bleiben unberihrt.

(6) Verunreinigungen von offentlichen Flachen, die durch das Bereitstellen von Abfallen ent-
standen sind, haben die Anschlusspflichtigen und die Besitzerin und/oder der Besitzer von
Abfallen unverziiglich zu beseitigen. Die Stadt kann die Reinigung zu Lasten der Verursacherin
oder des Verursachers vornehmen. In der Winterperiode sind die Aufstellplatze und Transport-
wege zum Entsorgungsfahrzeug durch die Grundstuckseigentiimerin oder den Grundstuicksei-
gentumer von Schnee und Eisglatte zu befreien.

(7) Die nach § 11 Abs. 1 zugelassenen Sacke werden nur eingesammelt, wenn sie am Entsor-
gungstag neben den Abfallbehaltern oder sofern Abfallbehalter nicht vorhanden sind, geson-
dert bereitgestellt werden, zugebunden und unbeschadigt sind.

(8) Bei Neueinrichtung bzw. Anderung von Abstellflachen fiir Abfallbehalter ist rechtzeitig vor
Beginn der Baurealisierung eine Information hinsichtlich Lage, GroRe und Beschaffenheit der
Flache an den Drittbeauftragten vorzunehmen. Gleiches gilt fiir die Installation von Unterflur-
behaltern die Aufstellung von Abfallbehalterschranken sowie beim Gebrauch von SchlieRein-
richtungen. Die Stadt, vertreten durch das Amt fir Umwelt- und Klimaschutz stellt fiir die Her-
stellung von Behalterstellplatzen den Leitfaden zur anforderungsgerechten Gestaltung des
Verkehrsraumes fiir die Abfallentsorgung sowie von Behalterstellplatzen in der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock und den Leitfaden zum Einsatz von grundstiickbezogenen Unterflur-
systemen fiir die Abfallsammlung in der Hanse- und Universitatsstadt Rostock auf ihrer Home-
page zur Verfugung.

(9) Unterbleibt die Entleerung der Abfallbehalter aus einem Grund, den die Anschlusspflichti-
gen zu vertreten haben, so wird die Entleerung aufRerhalb der dafiir festgelegten Tage nur
aufgrund einer gesonderten Vereinbarung gegen Erstattung der dadurch entstehenden Mehr-
kosten vorgenommen. Dies gilt auch bei Fehlbefiillungen der Abfallbehalter gem. § 15 Abs. 7.
sofern eine Nachsortierung der Abfallbehalter fiir Papier, Leichtverpackungen und Bioabfalle
bis zur nachsten regularen Behalterentleerung nicht erfolgt, kann eine kostenpflichtige Zu-
satzentleerung (Einzelentleerung) als Abfall zur Beseitigung vorgenommen werden. Bei wie-
derholten Fehlbefiillungen der Abfallbehalter fiir Papier, Leichtverpackungen und Bioabfalle
kann die Stadt diese durch gebiihrenpflichtige Behalter fiir Hausmiill ersetzen.

(10) Bei einem durch die Drittbeauftragten verschuldeten Ausfall der Haus- oder Geschafts-
miillentsorgung werden die Entleerungen wenn moglich nachgeholt, anderenfalls besteht An-
spruch auf anteilige Gebiihrenriickerstattung beziiglich der Behaltergebiihr. Ein Erstattungs-
anspruch ist durch die Anschlusspflichtige oder den Anschlusspflichtigen oder sonstige Ab-
fallbesitzerinnen oder Abfallbesitzer unverziiglich geltend zu machen. Weitergehende Ansprii-
che sind ausgeschlossen.

(11) Esist nicht gestattet, bereitgestellte Abfalle zu durchsuchen, zu sortieren oder in sonsti-
ger Weise zu behandeln.
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(12) Bei der gemeinsamen Entsorgung von Abfallen aus der humanmedizinischen und tierarzt-
lichen Versorgung und Forschung (Abfallschliissel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 und 18 02 03
gemaR der Verordnung liber das Europaische Abfallverzeichnis) mit Haus- und Geschaftsmiill
nach § 4 Abs. 2 Satz 3 in Abfallbehalter fir Haus- und Geschaftsmull (Abfallschliissel 20 03 01)
sind nach MaRgabe der Vollzugshilfe der Bund/Landergemeinschaft Abfall zur Entsorgung von
Abféllen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA M 18, Stand Juni 2021) die folgen-
den Voraussetzungen einzuhalten:

1. Abfalle der Abfallschliissel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 und 18 02 03 dirfen nicht lose in den
Restabfallbehalter gegeben werden; Abfalle der Abfallschlissel 18 01 04 und 18 02 03 sind
vor Eingabe in den Restabfallbehalter in reiRfesten, feuchtigkeitsbestandigen und dichten
Behaltnissen zu sammeln und so zu verschlieBen, dass eine Vermischung mit dem im Be-
halter enthaltenen Haus- und Geschaftsmull nicht erfolgt; Abfalle der Abfallschlissel 18 01
01und 18 02 01 sind in bruch- und durchstichsicheren Einwegbehaltnissen zu sammeln und
fest zu verschlieBen, so dass eine Vermischung mit dem im Behalter enthaltenen Haus- und
Geschaftsmull nicht erfolgt;

2. Abfalle der Abfallschlussel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 und 18 02 03 diirfen nur in den Abfall-
behalter fiir Haus- und Geschaftsmiill eingegeben werden, wenn sie keinen oder einen le-
diglich geringen Flussigkeitsanteil aufweisen;

3. Abfalle der Abfallschliissel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 und 18 02 03 durfen nur in geringen
Mengen in den Abfallbehalter fiir Haus- und Geschaftsmiill eingegeben werden;

4, soweit ausnahmsweise Ubermengen von Abfallen der Abfallschliissel 18 01 01, 18 01 04, 18
02 01 und 18 02 03 anfallen, durfen diese erst kurz vor der Abfuhr bereitgestellt werden.

§ 15 Benutzung der Abfallbehalter

(1) Die Abfallbehalter sind schonend zu behandeln. Sie sind nach Benutzung geschlossen zu
halten. Der Deckel muss sich stets schlieBen lassen. Abfalle sind in den zugelassenen Abfall-
behaltern unverdichtet und unter Verzicht auf den Einsatz technischer Hilfsmittel zur mecha-
nischen Verdichtung zu sammeln. Abfallsacke sind fest zu verschniiren. Abfallbehalter haben
auf dem Grundstiick zu verbleiben, fiir das sie angemeldet wurden und durfen nicht eigen-
machtig auf andere Grundstiicke umgesetzt werden.

(2) Abfallbehalter, die so gefiillt sind, dass sie durch die Schiittvorrichtung bzw. Ladevorrich-
tung des Entsorgungsfahrzeuges nicht angehoben werden konnen, werden nicht entleert.

(3) Beschadigungen und Verlust von Abfallbehaltern sind der Stadt oder den Drittbeauftragten
unverziglich anzuzeigen. Die Anschlusspflichtigen haften fiir den Verlust der Abfallbehalter
und fiir Schaden, die durch unsachgemaBe Behandlung der Abfallbehalter entstehen, sofern
sie ein Verschulden trifft (Obhutspflicht).

(4) Der Einwurf von Altglas und Papier in Sammelcontainer darf nur werktags von 07:00 Uhr
bis 20:00 Uhr erfolgen. AuBerhalb dieser Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf
nicht zulassig.

(5) Es ist verboten, Abfdlle neben den Sammelcontainern abzustellen oder die Abstellplatze
auf andere Art zu verunreinigen.
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(6) Die auf offentlichen StraBen, Wegen und Platzen, in 6ffentlichen Anlagen und der freien
Landschaft aufgestellten offentlichen Papierkorbe sind nur fiir Abfalle bestimmt, die bei ein-
zelnen Personen beim Verzehr von Lebens- und Genussmitteln im Freien oder bei Teilnahme
am StralRenverkehr anfallen. Es ist unzulassig, in die Papierkorbe andere Abfalle einzufiillen
oder daneben zu stellen.

(7) Die Abfallbehalter diirfen nur mit den fiir diese Abfallbehalter zweckbestimmten Abfallen
befiillt werden. Abfallbehalter, die entgegen ihrer Zweckbestimmung gefiillt sind, werden bis
zu Ihrer Nachsortierung durch den Gebuihrenpflichtigen von den beauftragten Dritten nicht
geleert. Die Regelung des & 14 Abs. 9 ist entsprechend zu beachten.

§ 16 Sperrmiill und Altgerate

(1) Sperrmiill und groBe oder schwere Altgerate (z. B. Kiihlschranke oder Waschmaschinen)
aus Haushaltungen sind durch die Abfallbesitzerin oder den Abfallbesitzer unter Angabe von
Art und Anzahl der Gegenstande beim Drittbeauftragten anzumelden. Der Drittbeauftragte legt
den Abfuhrtermin fest und kann eine mengenmaRige Begrenzung pro Abfuhr bestimmen.”

(2) Kleinere Altgerdte (z. B. Toaster, Fon, Kaffeemaschine) sind auf den Recyclinghofen der
Stadt abzugeben.

(3) Die unter Abs. 1 genannten Abfélle sind erst am Vortag des Abfuhrtermins von der Besitzerin
oder dem Besitzer so bereit zu stellen, dass sie vom offentlichen Verkehrsraum aus leicht er-
reichbar sind und keine Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer behindert oder ge-
fahrdet werden.

(4) Eine Abgabe der in Abs. 1 genannten Abfalle auf den Recyclinghofen der Stadt ist moglich.

§ 17 Gefahrliche Abfalle

Kleinmengen von gefahrlichen Abfallen aus Haushaltungen sowie Kleinmengen dieser Abfalle
aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie mit den Abfallen aus Haushaltungen entsorgt wer-
den kénnen, werden auf den Recyclingh6fen der Stadt angenommen (Anlage 2).

§ 18 Garten- und Parkabfalle

(1) Gartenabfalle (Baum- und Gehdlzriickschnitt), die auf gartnerisch genutzten Grundstiicken
anfallen, werden nach vorheriger Anmeldung beim Drittbeauftragten unter Angabe der Menge
abgeholt. Der Drittbeauftragte legt den Abfuhrtermin sowie die Art und Weise der Abfuhr fest.
Eine Abgabe der Garten- und Parkabfalle auf den Recyclinghofen der Stadt ist moglich.

(2) Garten- und Parkabfalle aus landschaftspflegerischer oder gewerblicher Tatigkeit sind
durch Kompostierung, Schreddern und Mulchen oder in anderer geeigneter Weise zu verwer-
ten.
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§ 19 Modellversuche und Einfiihrung neuer Methoden und Systeme zur Abfallentsorgung

Zur Erprobung und Einfiihrung von neuen Methoden und Systemen zur Erfassung, Sammlung,
Behandlung, Verwertung, Beseitigung und Beforderung von Abfallen kann die Stadt Modellver-
suche mit ortlich und zeitlich begrenzter Wirkung durchfiihren.

§ 20 Abfallentsorgungsanlagen

(1) Die Annahme von folgenden Abfallen erfolgt an die Restabfallbehandlungsanlage der Ve-
olia Umweltservice Nord GmbH, Ost-West-Stralle 22 in 18147 Rostock:

1. Haus- und Geschaftsmull (Abfallschliissel 20 03 01),

2. Marktabfalle, wenn nachweislich keine Moglichkeit zur biologischen Abfallbehandlung be-
steht (Abfallschliissel 20 03 02),

3. StraRenkehricht, wenn die Verwertungspriifung nachweislich negativ ausfallt (Abfallschliis-
sel 20 03 03),

4, Pappe und Papier, wenn die Verwertungspriifung nachweislich negativ ausfallt (Abfall-
schliissel 20 01 01, 15 01 01),

5. Garten- und Parkabfalle, wenn nachweislich keine Moglichkeit zur biologischen Abfallbe-
handlung besteht (Abfallschliissel 20 02 01),

6. Abfédlle aus der humanmedizinischen und tierarztlichen Versorgung und Forschung (Abfall-
schliussel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) auRerhalb der 6ffentlich-rechtlichen Entsor-
gungspflicht der Stadt.

(2) Aufden Recyclinghofen der Stadt Koppelweg 1, Schwaaner LandstraRe 12, Etkar-André-Str.
54 und Hainbuchenring 4 konnen folgende Abfalle im Rahmen der Benutzungsordnung der
Recyclinghofe in der Hanse- und Universitatsstadt Rostock angeliefert werden:

a) Sperrmiill,

b) Altgerate,

c) Park- und Gartenabfalle,

d) Gefahrliche Abfalle (Anlage 2),
e) Papier und Pappe,

f) Altglas,

g
h

)
)

Leichtverpackungen,
Alttextilien,
Metallabfalle,

Batterien im Sinne des Batteriegesetzes,

)
)

J
k) Haus- und Geschaftsmull.

~— ~—

(3) Die Recyclinghofe sind die Sammelstellen fiir Altgerate aus privaten Haushalten von End-
nutzern und Vertreibern nach § 13 Abs. 1 ElektroG und Abholstellen der Stadt nach § 14 Abs. 1
ElektroG. Die Altgerate sind in folgenden Gruppen in Behaltnissen bereitzustellen:
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Gruppe 1: Warmelubertrager,

Gruppe 2: Bildschirme, Monitore und Gerate, die Bildschirme mit einer Oberflache von mehr
als 100 Quadratzentimeter enthalten,

Gruppe 3: Lampen,
Gruppe 4: GrolRgerate,
Gruppe 5: Kleingerate und kleine Gerate der Informations-und Telekommunikationstechnik,

Gruppe 6: Photovoltaikmodule.

Hinweis: Batteriebetriebene Elektroaltgerate sind getrennt von den anderen Altgeraten der
Sammelgruppen 2, 4 und 5 in eigenen Behaltnissen zu sammeln. Bei der Sammelgruppe 4 sind
Nachtspeicherofen, die Asbest oder VI-wertiges Chrom enthalten, getrennt von den anderen
Altgeraten in einem eigenen Behaltnis zu sammeln.

(4) Abfalle sind so anzuliefern, dass der Betriebsablauf bei der Annahme nicht beeintrachtigt
wird. Die Benutzung wird durch spezielle Benutzungsordnungen geregelt.

§ 21 Gebiihren

Fur die Inanspruchnahme offentlicher Einrichtungen und Anlagen der Abfallwirtschaft werden
Gebuhren nach der Abfallgebiihrensatzung erhoben.

§ 22 Antrags- und Realisierungsfristen

(1) Die Anschlusspflichtigen haben das Grundstiick vor Bezug bzw. Nutzungsbeginn bis zum 15.
des Monats zum Anschluss an die offentliche Abfallentsorgung bei der Stadt, vertreten durch das
Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz, in Textform (Formular fiir die Abfallentsorgung des Amtes) an-
zumelden, damit eine Entsorgung zum kommenden Monatsersten erfolgen kann.

(2) Antrage auf Anderungen der Abfallbehalteranzahl, der BehaltergroRe, der Entsorgungs-
zyklen, der Personenanzahl und Anzeigen zur Eigenkompostierung miissen von den Anschluss-
pflichtigen bei der Stadt, vertreten durch das Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz, in Textform
(Formular fiir die Abfallentsorgung des Amtes) gestellt werden. Die Antrage bzw. Anzeigen miis-
sen bis zum 15. Kalendertag des Monats eingehen, damit die Anderungen zum nachsten Mo-
natsersten beriicksichtigt werden kénnen. Riickwirkende Anderungen sind nicht moglich. So-
fern die Anderungen zuldssig sind, werden diese veranlasst und es ergeht ein geanderter Ab-
fallgebiihrenbescheid. Im anderen Fall erhalt die oder der Anschlusspflichtige von der Stadt
eine begrundete schriftliche Ablehnung.

(3) Die Realisierung der Antrage fiir Anmeldung und Anderung der Abfallbehalterzahl, Behal-
tergroBe und Entsorgungszyklen bei Unterflursystemen wird operativ zwischen dem Grund-
stiickseigentiimer und der Hanse- und Universitatsstadt Rostock bestimmt.

(4) Abmeldungen von der o6ffentlichen Abfallentsorgung miissen bis zum 15. des Monats vor
Beendigung der Entsorgung mit Angabe der Griinde bei der Stadt, Amt fir Umwelt- und Klima-
schutz, eingehen, damit die Entsorgung zum Monatsende eingestellt werden kann.
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(5) Bei Unterlassung der Mitteilung hat die oder der Anschlusspflichtige erhobene Anspriiche
gegen sich gelten zu lassen. In begriindeten Einzelfallen ist eine abweichende Frist von Abs. 1
bis 4 moglich.

§ 23 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 5 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V handelt, wer vor-
satzlich oder fahrlassig

1.

10.

11.

12.

13.

14.

entgegen § 4 Abs. 2 Satz 3 Abfalle aus der humanmedizinischen und tierarztlichen Versor-
gung und Forschung (Abfallschliissel 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) in Abfallbehalter
eingibt, die zur getrennten Erfassung von Wertstoffen bestimmt sind;

entgegen § 6 Abs. 1 bis 4 dem Anschluss- und Benutzungszwang nicht nachkommt;
entgegen § 9 Abs. 1,2 und 3 die Anmelde- und Anzeigepflicht nicht erfllt;

entgegen § 9 Abs. 4 der Stadt auf Verlangen die geforderten Nachweise und Analysen uber
Herkunft, Menge und Zusammensetzung nicht vorlegt;

entgegen § 12 Abs. 1 weniger Abfallbehaltervolumen vorhalt, als zur Aufnahme des bei ihr
oder ihm regelmaRig anfallenden Abfalls erforderlich ist;

entgegen § 12 Abs. 10 die notwendigen Voraussetzungen fiir eine Eigenkompostierung nicht
erfiillt oder die Eigenkompostierung nicht ordnungsgemaR betreibt;

entgegen § 14 Abs. 1i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 2 Abfalle nicht in den zugelassenen Abfallbehal-
tern bereitstellt;

entgegen § 14 Abs. 3 Abfallbehalter fruher bereitstellt;

entgegen § 14 Abs. 6 Verunreinigungen von offentlichen Flachen, die durch das Bereitstel-
len von Abfallen entstanden sind, nicht unverziglich beseitigt;

entgegen § 14 Abs. 11, bereitgestellte Abfalle durchsucht, sortiert oder in sonstiger Weise
behandelt;

entgegen § 14 Abs. 12 die benannten Voraussetzungen bei der Vermischung von Abfallen
aus der humanmedizinischen und tierarztlichen Versorgung und Forschung (Abfallschliis-
sel 18 0101, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) mit Haus- und Geschaftsmiill (Abfallschliissel 20 03
01) missachtet;

entgegen § 15 Abs. 1 Abfallbehalter nicht schonend behandelt, nicht verschlossen halt,
feste Abfallbehalter so fiillt, dass ihre Deckel nicht schlieBen, verdichtete Abfalle einfuillt
oder Abfalle in den Abfallbehaltern mit technischen Hilfsmitteln verdichtet;

entgegen § 15 Abs. 4 Sammelcontainer fur Altglas und Papier aufRerhalb der vorgeschrie-
benen Zeit benutzt;

entgegen § 15 Abs. 5 Abfalle neben den Sammelcontainern abstellt oder den Abstellplatz
flir Sammelcontainer auf andere Art verunreinigt;
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15. entgegen § 15 Abs. 7 Abfallbehalter nicht mit den fur diese Abfallbehalter zweckbestimmten
Abfallen befiillt;

16. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 2 Sperrmiill und/oder Altgerate ohne vorherige Anmeldung be-
reitstellt;

17. entgegen § 16 Abs. 3 Sperrmiill und/oder Altgerate friiher bereitstellt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 kann mit einer GeldbuRe bis zu 1.000 EUR geahndet

werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfiir eine hohere GeldbuRe vorse-
hen.

ORS 7 01 mit fiinfter Anderung.DOCX -31- S. 22/22
Aufnahme in die ORS am 1. Januar 2026



	§ 1 Grundsätze der Abfallbewirtschaftung
	§ 2 Abfallvermeidung
	§ 3 Begriffsbestimmungen
	§ 4 Umfang der Verwertungs- und Beseitigungspflicht
	§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht
	§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang
	§ 7 Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang
	§ 8 Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
	§ 9 Anmelde-, Mitteilungs- und Duldungspflichten
	§ 10  Eigentumsübertragung
	§ 11 Erfassungssysteme
	§ 12 Anzahl und Größe der Abfallbehälter
	§ 13 Abfuhrtermine und -zyklus
	§ 14 Bereitstellung der Abfälle zur Abfuhr und Behälterstellplätze
	§ 15 Benutzung der Abfallbehälter
	§ 16 Sperrmüll und Altgeräte
	§ 17 Gefährliche Abfälle
	§ 18 Garten- und Parkabfälle
	§ 19 Modellversuche und Einführung neuer Methoden und Systeme zur Abfallentsorgung
	§ 20 Abfallentsorgungsanlagen
	§ 21 Gebühren
	§ 22 Antrags- und Realisierungsfristen
	§ 23 Ordnungswidrigkeiten

